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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.2006

Norm

KartG 2005 §2 Abs1

Rechtssatz

Die in § 2 Abs 1 KartG 2005 normierte Ausnahme vom Kartellverbot erfasst grundsätzlich alle

wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen, Beschlüsse oder abgestimmte Verhaltensweisen, wenn die vier

Ausnahmevoraussetzungen (kumulativ) erfüllt sind, unterscheidet doch die Bestimmung nicht zwischen bezweckter

oder bloß bewirkter Wettbewerbsbeschränkung.
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